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An-/Um-/Abmeldung von Röntgengeräten 

Ummeldung = Anzeige einer wesentlichen Änderung an einer Röntgeneinrichtung, z.B.                                                     

                     Umrüstung von analog auf digital, zusätzliche Nutzungsart etc.      

                  1 2 3 4 
  

bitte ankreuzen 
Anmeldung  □ 

Ummeldung □ 

Abmeldung  □ 

Anmeldung  □ 

Ummeldung □ 

Abmeldung  □ 

Anmeldung  □ 

Ummeldung □ 

Abmeldung  □ 

Anmeldung  □ 

Ummeldung □ 

Abmeldung  □ 

Name Röntgengerät     

Gerätetyp/Baujahr     

Hersteller     

Standort in der Praxis     

Nummer 
Sachverständigenbericht 

    

Nummer Röntgenröhre 
lt. SV-Bericht 

    

Nutzungsart 
Tubus/OPG/FRS/DVT 

    

analog/digital 
 

    

Bei Ummeldung: 
Welche Änderung? 

    

Strahlenschutz-  
beauftragte/r 

    

 

Bei neuen Röntgengeräten benötigen wir den Sachverständigen-Bericht in Kopie. Ohne diesen 

können wir keine Meldebescheinigung ausstellen. 

 

 

__________________________                                        __________________________                     _________________________ 

Ort, Datum                                                                             Unterschrift des Betreibers                                                         Praxisstempel 


